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Die  Erfindung  betrifft  einen  Objektträger  zur 
mikroskopischen  Auswertung  flüssiger  Proben,  be- 
inhaltend  eine  Grundplatte  mit  mindestens  einer 
Auswertekammer  und  mindestens  zwei  Abstands- 
haltern,  wobei  die  mindestens  eine  Auswertekam- 
mer  eine  Auswerteebene  besitzt  und  sich  an  eine 
Kante  dieser  Ebene  eine  Probenaufgabefläche  an- 
schließt,  die  gegenüber  der  Auswerteebene  geneigt 
ist  und  die  mindestens  zwei  Abstandshalter  an  ge- 
genüberliegenden  Kanten  der  durch  Auswerteebe- 
ne  und  Probenaufgabefläche  gebildeten  Fläche  an- 
geordnet  weiterhin  eine  Deckfolie,  die  mit  den  Ab- 
standshaltern  fest  verbunden  ist,  so  daß  die  Deck- 
folie  parallel  zu  der  Auswerteebene  der  mindestens 
einen  Auswertekammer  angeordnet  ist  und  zwi- 
schen  Deckfolie  und  Auswerteebene  ein  Kapillar- 
spalt  ausgebildet  wird. 

Erfindungsgemäße  Objektträger  können  zur 
automatischen,  mikroskopischen  Auswertung  von 
Probeflüssigkeiten  verwendet  werden.  Solche  Pro- 
beflüssigkeiten  sind  zum  Beispiel,  Urin,  Blut,  Spei- 
chel,  Gewebeflüssigkeit  und  Gelenkflüssigkeit.  Die 
Auswertung  genannter  Proben  wird  durchgeführt, 
um  die  Zahl  von  in  der  Probe  vorhandenen  Zellen 
zu  bestimmen  und/oder  aufgrund  der  Zellmorpholo- 
gie  zu  ermitteln,  welche  Zelltypen  zugegen  sind. 
Mit  den  Objektträgern  ist  sowohl  eine  manuelle,  als 
auch  eine  maschinelle  Auswertung  möglich.  Die 
Vorteile  der  Erfindung  treten  jedoch  besonders  her- 
vor,  wenn  die  Auswertung  maschinell  erfolgt. 

Im  Stand  der  Technik  sind  Objektträger  zur 
mikroskopischen  Auswertung  flüssiger  Proben  be- 
kannt,  die  aus  einem  Ober-  und  einem  Unterteil 
zusammengesezt  werden.  EP-A  0  210  071  be- 
schreibt  beispielsweise  einen  solchen  Objektträger, 
bei  dem  die  Auswertekammern  durch  das  Zusam- 
menflügen  zweier  Spritzgußteile  entstehen.  Zwi- 
schen  Ober-  und  Unterteil  befinden  sich  Abstands- 
halter,  die  eine  konstante  Dicke  eines  Kapillarspal- 
tes  sicherstellen.  Ober-  und  Unterteil  sind  durch 
das  Spritzgußverfahren  gefertigt.  Die  Dicke  des  Ka- 
pillarspaltes  wird  mit  10  um  als  vorteilhaft  heraus- 
gestellt,  da  dies  etwa  einer  einzelnen  Fokusebene 
eines  Mikroskops  entspricht.  Über  die  Dicke  der 
Deckplatte  der  Auswertekammer  wird  keine  Aussa- 
ge  getroffen.  Zum  Entweichen  von  Luft,  die  durch 
Probeflüssigkeit  eingeschlossen  wird,  werden  für 
jede  Untersuchungskammer  zwei  Bohrungen  vor- 
geschlagen,  die  auf  einem  Halbkreis  gelegen  sind, 
der  den  Probenraum  begrenzt. 

Im  Stand  der  Technik  ist  weiterhin  das  Doku- 
ment  US  4,299,441  bekannt,  das  ebenfalls  Objekt- 
träger  beschreibt,  die  aus  Spritzgußteilen  gefertigt 
werden.  Die  Dicke  der  Auswertekammerwände  wird 
mit  0,013  ±  0,002  Inch  (d.  h.  0,325±0,05mm)  ange- 
geben.  Wie  auch  im  erstgenannten  Stand  der 
Technik  besitzt  die  Grundfläche  der  Probenkam- 
mer  im  wesentlichen  die  Form  eines  Halbkreises. 

Die  im  Stand  der  Technik  beschriebenen  Ob- 
jektträger  weisen  den  Nachteil  auf,  daß  als  Deck- 
platte  ein  Spritzgußteil  verwendet  wird.  Spritzguß- 
teile  können  in  der  Regel  nicht  mit  geringen  Dicken 

5  und  ohne  optische  Inhomogenitäten  gefertigt  wer- 
den.  Ein  weiterer  Nachteil  bekannter  Objektträger 
besteht  darin,  daß  die  Kapillarspaltdicken  so  klein 
sind,  daß  Stauungen  des  Kapillarflusses  durch  Zel- 
lanhäufungen  auftreten  können.  Weiterhin  besitzen 

io  bekannte  Objektträger  eine  so  kleine  Auswerteflä- 
che,  daß  Zellzählungen  mit  einem  großen  statisti- 
schen  Fehler  behaftet  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  war  es,  Objektträger  zur 
Verfügung  zu  stellen,  die  eine  mikroskopische  Aus- 

75  wertung  von  Probeflüssigkeiten  vereinfachen,  sie 
präziser  machen  und  die  Zählung  von  Teilchen 
ermöglichen.  Es  war  ebenfalls  Aufgabe  der  Erfin- 
dung,  die  Fertigung  präziser  Objektträger  zu  ver- 
einfachen. 

20  Objektträger  der  vorliegenden  Erfindung  besit- 
zen  eine  Grundplatte  und  eine  Folie,  die  mit  der 
Grundplatte  über  Abstandshalter  fest  verbunden  ist. 

Die  Grundplatte  des  Objektträgers  besitzt  in 
der  Regel  die  Gestalt  einer  rechteckigen,  wenige 

25  Millimeter  dicken  Platte.  Die  Grundplatte  kann  vor- 
teilhaft  als  Spritzgußteil  aus  Kunststoff  gefertigt 
werden.  In  die  Grundplatte  integriert  sind  eine  oder 
mehrere  Auswertekammern.  Zumindest  der  Be- 
reich  der  Grundplatte,  der  die  Auswertekammern 

30  beinhaltet,  ist  transparent.  Als  Materialien  für  den 
Grundkörper  sind  demnach  Polycarbonate,  Polya- 
cryl,  Polyacrylmetacrylat,  Cellulosepropionat  und 
weitere  Kunststoffe  geeignet,  die  im  Spritzgußver- 
fahren  verwendet  werden  können  und  unter  geeig- 

35  neten  Bedingungen  zu  lichtdurchlässigen  Spritz- 
gußteilen  formbar  sind. 

Die  Auswertekammern  besitzen  eine  Auswerte- 
ebene  die  parallel  zur  Ebene  der  Grundplatte  ver- 
läuft.  An  die  Auswerteebene  schließt  sich  eine  Pro- 

40  benaufgabefläche  an,  die  gegenüber  der  Auswerte- 
ebene  geneigt  ist.  Zur  mikroskopischen  Auswer- 
tung  ist  es  notwendig,  daß  die  Auswerteebene  plan 
ist  und  keine  Unebenheiten  aufweist.  Die  Auswerte- 
ebene  weist  vorteilhaft  eine  Breite  von  mehreren 

45  Millimetern  und  eine  Länge  von  über  1  cm  auf. 
Bevorzugt  ist  eine  Breite  zwischen  4  und  6  mm 
und  eine  Länge  von  1  bis  3  cm. 

An  die  Auswerteebene  schließt  sich  eine  Pro- 
benaufgabefläche  an,  die  gegenüber  der  Auswerte- 

so  ebene  geneigt  ist.  Die  Probenaufgabefläche  kann 
planar  sein,  bevorzugt  weist  die  Probenaufgabeflä- 
che  jedoch  eine  Krümmung  auf  Als  vorteilhaft  hat 
es  sich  erwiesen,  wenn  die  Krümmung  so  gewählt 
wird,  daß  die  Kante,  die  durch  Zusammentreffen 

55  von  Auswerteebene  und  Probenaufgabefläche  ent- 
steht,  gekrümmt  ist. 

Zur  Auswertekammer  gehören  weiterhin  Ab- 
standshalter,  die  an  gegenüberliegenden  Kanten 
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der  durch  Auswerteebene  und  Probenaufgabeflä- 
che  gebildeten  Fläche  angeordnet  sind.  Befinden 
sich  mehrere  Auswertekammern  auf  der  Grundplat- 
te,  so  werden  diese  durch  die  Abstandshalter  von- 
einander  getrennt,  so  daß  Probeflüssigkeit  für  eine 
Auswertekammer  nicht  in  eine  benachbarte  Kam- 
mer  eindringen  kann.  Durch  die  Abstandshalter  und 
Teile  der  Grundplatte,  welche  die  Auswertekam- 
mern  umgeben,  wird  oberhalb  der  Probenaufgabe- 
fläche  eine  Vertiefung  gebildet,  die  als  Probenauf- 
gaberaum  dient. 

Die  Abstandshalter  sind  Stege,  die  auf  der 
Oberseite  des  Grundkörpers  angeordnet  sind.  An 
ihrer  Oberkante,  d.  h.  an  der  Kante,  die  dem 
Grundkörper  abgewandt  ist,  laufen  sie  bevorzugt 
spitz  zu.  Diese  Verjüngung  der  Abstandshalter  an 
der  Oberkante  ist  wichtig,  da  es  ein  Verschweißen 
von  Abstandshalter  und  Deckfolie  ermöglicht,  ohne 
die  Deckfolie  durchzuschmelzen.  Bei  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  der  Abstandshalter  weisen 
diese  in  dem  mit  der  Grundplatte  verbundenen 
Bereich  eine  Dicke  von  einigen  zehntel  Millimetern 
auf.  An  diesen  Bereich  schließt  sich  ein  dachförmi- 
ger  Teil  an,  dessen  Spitze  einen  Krümmungsradius 
von  einigen  hundertstel  Millimeter  besitzt. 

Es  ist  ebenfalls  vorteilhaft,  wenn  die  Abstands- 
halter  von  der  Unterseite  der  Grundplatte  zugäng- 
lich  sind.  Bei  dieser  Ausführungsform  wird  der  Ab- 
standshalter  mit  im  wesentlichen  gleichbleibender 
Dicke  auf  der  Unterseite  der  Grundplatte  fortge- 
setzt.  Dies  ermöglicht  eine  Ankopplung  von  Ultra- 
schall  über  Sonotroden  an  die  Abstandshalter.  Die 
Ultraschallenergie  wird  durch  den  Abstandshalter 
übertragen  und  konzentriert  sich  in  seiner  Spitze, 
an  der  die  Verschweißung  von  Abstandshalter  und 
Folie  erfolgt.  Aufgrund  dieser  Funktionsweise  wer- 
den  die  Abstandshalter  auch  als  Energierichtungs- 
geber  bezeichnet. 

Die  Funktionsweise  des  Objektträgers  wird 
ebenfalls  dadurch  verbessert,  daß  sich  zwischen 
Auswerteebene  und  Abstandshalter  eine  Vertiefung 
befindet.  Diese  Vertiefung,  die  auch  als  Rinne  be- 
zeichnet  wird,  dient  zum  Abführen  von  Luft  aus 
dem  durch  Grundkörper  und  Deckfolie  gebildeten 
Kapillarspalt,  wenn  Flüssigkeit  in  den  Kapillarspalt 
eindringt.  Die  Vertiefung  besitzt  bevorzugt  den 
Querschnitt  eines  V  s.  Sowohl  ihre  größte  Breite 
als  auch  Tiefe  betragen  vorteihaft  etwa  1  mm. 

An  die  der  Probenaufgabefläche  abgewandte 
Kante  der  Auswerteebene  kann  sich  ein  Reservoir 
anschließen,  das  zur  Aufnahme  überschüssiger 
Flüssigkeit  dient.  Die  Reservoirs  benachbarter  Aus- 
wertekammern  sind  vorteilhaft  durch  die  Abstands- 
halter  voneinander  getrennt. 

Auf  der  Grundplatte  können  sich  weiterhin  Füh- 
rungselemente  zur  Bewegung  des  Objektträgers 
durch  ein  automatisches  Gerät  befinden.  Außerhalb 
des  Bereiches  der  Auswertekammern  kann  bei- 

spielsweise  ein  angerauhter  Bereich  vorliegen,  mit 
dem  der  Objektträger  durch  ein  Reibrad  bewegt 
werden  kann.  Es  ist  ferner  möglich,  daß  sich  eine 
Zahnstange  auf  dem  Objektträger  befindet,  in  die 

5  ein  Zahnrad  eines  Auswertegerätes  eingreift.  Bei 
einer  Fertigung  der  Grundplatte  nach  dem  Spritz- 
gußverfahren  können  die  genannten  Transportvor- 
richtungen  (angerauhter  Bereich,  Zahnstange)  di- 
rekt  im  Herstellungsverfahren  mit  eingebracht  wer- 

io  den,  so  daß  sich  eine  einteilige  Ausführungsform 
der  Grundplatte  ergibt. 

In  der  Grundplatte  können  sich  weiterhin  Boh- 
rungen  befinden,  die  zur  Positionierung  und/oder 
Halterung  der  Deckfolie  dienen.  Diese  Bohrungen 

15  befinden  sich  ebenfalls  außerhalb  des  Bereiches 
der  Answertekammern. 

Zur  Befestigung  der  Deckfolie  auf  dem  Grund- 
körper  wird  diese  über  die  Stege  gelegt  und  durch 
Maschinenelemente,  die  in  die  Bohrungen  der 

20  Grundplatte  eingreifen,  gehaltert. 
Als  Deckfolie  für  den  Objektträger  werden 

transparente  Kunststoff-Folien  verwendet.  Bevor- 
zugt  sind  Material  der  Deckfolie  und  Material  der 
Grundplatte  identisch.  Auf  diese  Weise  kann  eine 

25  besonders  haltbare  Verschweißung  von  Deckfolie 
und  Grundkörper  erreicht  werden,  da  die  Materia- 
lien  gleiche  Erweichungstemperperaturen  und  glei- 
che  thermische  Ausdehnungskoeffizienten  besitzen. 
Prinzipiell  sind  als  Folienmaterial  die  gleichen  Ma- 

30  terialien  wie  für  den  Grundkörper  geeignet.  Insbe- 
sondere  das  bei  der  Firma  Röhm  unter  der  Be- 
zeichnung  "Plexiglasfolie  530  K"  geführte  Produkt 
ist  als  Deckfolie  gut  geeignet. 

Ein  zentraler  Punkt  der  Erfindung  ist  es,  daß 
35  zur  Abdeckung  der  Probenkammern  eine  Folie  ver- 

wendet  wird  statt  der  aus  dem  Stand  der  Technik 
bekannten  Spritzgußteile.  Folien  können  zum  einen 
sehr  dünn  und  mit  gleichbleibender  Dicke  gefertigt 
werden.  Folienmaterialien  unter  0,2  mm  Dicke,  ins- 

40  besondere  mit  0,15  mm  Dicke,  besitzen  den  Vor- 
teil,  daß  herkömmliche  Mikroskopobjektive  auf  die- 
se  Dicke  korrigiert  sind.  Allgemein  wird  eine  Ver- 
besserung  der  optischen  Auswertung  erreicht, 
wenn  die  Dicke  der  Deckfolie  gesenkt  wird.  Da 

45  jedoch  eine  gewisse  mechanische  Stabilität  benö- 
tigt  wird,  kann  die  Dicke  der  Deckfolie  nicht  belie- 
big  verringert  werden.  Folien  weisen  gegenüber 
Spritzgußteilen  weiterhin  den  Vorteil  auf,  daß  bei 
ihrer  Herstellung  optische  Inhomogenitäten  leichter 

50  vermieden  werden  können. 
Eine  Deckfolie  für  den  erfindungsgemäßen  Ob- 

jektträger  erstreckt  sich  über  die  auf  dem  Objekt- 
träger  vorhandenen  Auswertekammern.  Bevorzugt 
ragt  die  Deckfolie  auf  der  der  Probenaufgabefläche 

55  zugewandten  Seite  über  die  Linie  hinaus,  an  der 
Auswerteebene  und  Probenaufgabefläche  zusam- 
mentreffen.  An  der  Seite,  die  dem  Reservoir  zur 
Aufnahme  von  überschüssiger  Flüssigkeit  zuge- 
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wandt  ist,  ragt  die  Deckfolie  über  das  Ende  der 
Auswerteebene  hinaus,  verschließt  jedoch  nicht  das 
Reservoir,  so  daß  durch  Flüssigkeit  verdrängte  Luft 
entweichen  kann. 

Durch  das  Aufbringen  der  Deckfolie  auf  den 
Objektträger  entsteht  zwischen  Auswerteebene  und 
Deckfolie  ein  Kapillarspalt.  Der  Kapillarspalt  ist  so- 
wohl  in  Richtung  der  Probenaufgabefläche  geöffnet 
als  auch  in  Richtung  auf  das  Reservoir.  Erfindungs- 
gemäß  hat  sich  ergeben,  daß  Kapillarspalte  von  30 
bis  120  um,  bevorzugt  von  60  bis  90  um,  beson- 
ders  gut  zur  optischen  Untersuchung  von  Urin  ge- 
eignet  sind.  Werden  Dicken  unter  30  um  gewählt, 
so  bilden  sich  beim  Einströmen  der  zu  untersu- 
chenden  Flüssigkeit  in  den  Kapillarspalt  Anhäufun- 
gen  von  Zellen,  die  eine  gleichmäßige  Verteilung 
des  Zellmaterials  auf  den  gesamten  Kapillarspalt 
verhindern. 

Eine  mikroskopische  Fokusebene  umfaßt  etwa 
10  um.  Erfindungsgemäße  Objektträger,  die  ein 
Vielfaches  der  Dicke  einer  Fokusebene  umfassen, 
werden  daher  bevorzugt  durch  ein  Mikroskop  mit 
automatischer  Fokussierung  ausgewertet,  da  eine 
manuelle  Auswertung  nur  unter  großem  Aufwand 
möglich  ist.  Durch  eine  erfindungsgemäß  bevor- 
zugte  Länge  des  Kapillarspaltes  von  über  1  cm 
wird  eine  relativ  große  Auswerteebene  zur  Verfü- 
gung  gestellt,  mit  der  eine  höhere  Genauigkeit  der 
Zellzählung  erreicht  werden  kann  als  dies  mit  klei- 
neren  Auswerteebenen  der  Fall  ist.  Die  Verwen- 
dung  dieser  gegenüber  dem  Stand  der  Technik 
vergrößerten  Auswertefläche  ist  möglich,  da  auf- 
grund  der  ebenfalls  größeren  Schichtdicke  des  Ka- 
pillarspaltes  keine  Stauungen  des  Flüssigkeitstrans- 
fers,  z.  B.  durch  Zellanhäufungen,  auftreten. 

Die  für  den  Objektträger  verwendete  Deckfolie 
kann  ebenfalls  auf  der  dem  Kapillarspalt  zugewand- 
ten  Seite  mit  einem  Farbstoff  versehen  sein,  der 
sich  in  der  Probeflüssigkeit  löst  und  dazu  dient,  in 
der  Probeflüssigkeit  enthaltene  Zellen  anzufärben. 

Es  können  erfindungsgemäß  auch  chemische 
Reagenzien  eingesetzt  werden,  die  mit  dem  Zell- 
material  in  der  Probeflüssigkeit  reagieren  oder  zu 
einer  Anfärbung  führen. 

Zu  der  Erfindung  gehört  ebenfalls  ein  Verfah- 
ren  zur  Fertigung  eines  Objektträgers  aus  einem 
Grundkörper  mit  mindestens  einer  Auswertekam- 
mer  und  mindestens  zwei  Abstandshaltern  und  ei- 
ner  Deckfolie,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Deckfolie  auf  die  mindestens  zwei  Abstandshalter 
aufgedrückt  wird  und  Grundkörper  und  Deckfolie 
durch  Ultraschall  miteinander  verschweißt  werden. 

Für  das  Fertigungsverfahren  werden  Grundkör- 
per  und  Deckfolien  verwendet,  die  bereits  beschrie- 
ben  wurden.  Die  Deckfolie  wird  entweder  maschi- 
nell  auf  die  Abstandshalter  aufgedrückt  oder  auf  sie 
aufgelegt.  Zum  Positionieren  und  auch  zum  Haltern 
der  Deckfolie  auf  dem  Grundkörper  können  vorteil- 

haft  die  bereits  erwähnten  Bohrungen  im  Grundkör- 
per  verwendet  werden.  Das  Verschweißen  von 
Grundkörper  und  Deckfolie  erfolgt  mit  Ultraschall. 
Bevorzugt  kann  der  Ultraschall  von  der  Unterseite 

5  des  Grundkörpers  an  die  Abstandshalter  angekop- 
pelt  werden.  Der  Verschweißungsprozeß  wird  so 
gesteuert,  daß  lediglich  die  Spitzen  der  Abstands- 
halter  anschmelzen,  die  Deckfolie  jedoch  nur  an 
der  Kontäktfläche  anschmilzt  ohne  durchzuschmel- 

io  zen. 
Mit  den  Maschinenteilen,  die  Deckfolie  und 

Grundkörper  während  des  Verschmelzungsprozes- 
ses  aneinanderdrücken,  ist  eine  genaue  Kontrolle 
des  Abstandes  zwischen  Grundkörper  und  Deckfo- 

15  lie  möglich.  Dadurch,  daß  die  Abstandshalter  nach 
oben  hin  spitz  zulaufen,  kann  der  Schmelzvorgang 
so  gesteuert  werden,  daß  eine  genau  definierte 
Dicke  des  Kapillarspaltes  resultiert. 

Der  fertige  Objektträger  kann  zur  mikroskopi- 
20  sehen  Untersuchung  einer  flüssigen  Probe  verwen- 

det  werden.  Ein  Tropfen  zu  untersuchender  Flüs- 
sigkeit  wird  auf  die  Probeaufgabefläche  gegeben. 
Wird  der  Teil  der  Probenaufgabefläche,  der  sich 
unterhalb  der  Deckfolie  befindet,  von  Flüssigkeit 

25  benetzt  so  wird  die  Flüssigkeit  durch  Kapillarkräfte 
in  den  Kapillarspalt  zwischen  Deckfolie  und  Aus- 
werteebene  hineingezogen.  Zur  Auswertung  der 
Probe  wird  der  Kapillarspalt  von  der  Unterseite  des 
Objektträgers  beleuchtet  und  der  Kapillarspaltinhalt 

30  von  der  Oberseite  des  Objektträgers  mit  einem 
Mikroskop  abgebildet. 

Der  Vorteil  erfindungsgemäßer  Objektträger 
liegt  gemäß  der  obigen  Beschreibung  darin,  daß 
ihre  Fertigung  relativ  einfach  möglich  ist  und  zu 

35  einer  Vorrichtung  führt,  mit  der  sowohl  Zellzählung 
als  auch  Bestimmung  der  Zellmorphologie  möglich 
sind.  Die  Objektträger  können  aufgrund  der  gerin- 
gen  Dicke  der  Deckfolie  mit  konventionellen  Objek- 
tiven  ausgewertet  werden. 

40  Die  Beschreibung  der  Erfindung  wird  durch  das 
folgende  Beispiel  näher  spezifiziert. 

Figur  1  :  Aufsicht  auf  einen  Objektträger 
Figur  2a:  Querschnitt  durch  einen  Objektträ- 

ger 
45  Figur  2b:  Ausschnittsvergrößerung  von  Figur 

2a 
Figur  1  zeigt  eine  Aufsicht  auf  einen  erfindungsge- 
mäßen  Objektträger  (1)  mit  10  Auswertekammern. 
Jede  der  Auswertekammern  besitzt  eine  Proben- 

50  aufgabefläche  (2)  und  eine  Auswerteebene  (3).  Ein- 
zelne  Auswertekammern  sind  durch  die  Abstands- 
halter  (4)  voneinander  getrennt.  Die  Probenaufga- 
beflächen  (2)  besitzen  eine  Krümmung,  während 
die  Auswerteebenen  (3)  planar  sind.  Figur  1  zeigt 

55  eine  einteilige  Ausführungsform  eines  Objektträger- 
unterteiles,  d.  h.  die  Umrandung  (5)  und  der  Be- 
reich  der  Auswertekammern  wurde  aus  einem 
Stück  gefertigt.  Die  Auswerteebene  (3)  ist  gegen- 

4 
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über  der  Ebene  der  Umrandung  (5)  in  der  Höhe 
versetzt,  während  sich  die  Oberkanten  der  Ab- 
standshalter  (4)  im  wesentlichen  auf  einer  Höhe  mit 
der  Umrandung  (5)  befinden. 

Figur  1  zeigt  ebenfalls  für  jede  Auswertekam- 
mer  ein  Reservoir  (6)  zur  Aufnahme  überschüssi- 
ger  Probenflüssigkeit.  Aus  der  Zeichnung  geht  her- 
vor,  daß  die  Deckfolie  (7)  (durchgezogene  Linie) 
über  die  Auswerteebene  (3)  (gestrichelt  eingezeich- 
net),  sowohl  an  der  dem  Reservoir  zugewandten 
Seite  als  auch  an  der  der  Probenaufgabefläche 
zugewandten  Seite,  hinausragt.  Zur  Halterung  der 
Deckfolie  (7)  während  der  Ultraschall-Verschweiß- 
ung  mit  dem  Grundkörper  dienen  die  Bohrungen 
(12). 

Integraler  Bestandteil  des  Objektträgers  (1)  ist 
ebenfalls  die  Zahnstange  (8),  die  in  einem  Seitent- 
eil  der  Umrandung  angebracht  ist.  Die  Umrandung 
besitzt  außerdem  einen  Bereich,  der  als  Halter  (9) 
für  einen  Benutzer  dient. 

Figur  2a  zeigt  den  in  Figur  1  dargestellten 
Probenträger  entlang  der  Schnittlinie  A.  Der  mit  X 
gekennzeichnete  Bereich  zeigt  einen  Querschnitt 
auf  Höhe  der  Probenaufgabeflächen  (2).  Der  Be- 
reich  Y  stellt  einen  Querschnitt  in  Höhe  der  Aus- 
werteebenen  (3)  dar.  Aus  Figur  2  ist  zu  erkennen, 
in  welche  Richtung  die  Probenaufgabeflächen  (2) 
gekrümmt  sind.  Es  ist  ebenfalls  die  Form  der  Ab- 
standshalter  (4)  zu  erkennen.  An  der  Unterseite  des 
Grundkörpers  besitzen  die  Abstandshalter  Ankopp- 
lungsflächen  (10)  für  Sonotroden.  An  der  der  Deck- 
folie  (7)  zugewandten  Seite  laufen  die  Abstandshal- 
ter  (4)  spitz  zu.  Zwischen  Abstandshalter  (4)  und 
Auswerteebene  (3)  befindet  sich  eine  Rinne  (11) 
zur  Abführung  verdrängter  Luft  aus  dem  Kapillar- 
spalt. 

Figur  2b  ist  eine  Ausschnittsvergrößerung  des 
Bereiches  y  in  Figur  2a.  Insbesondere  ist  in  dieser 
Figur  die  dachartige  Form  des  Abstandshalters  (4) 
zu  erkennen. 

In  den  Figuren  2a  und  2b  ist  weiterhin  zu 
erkennen,  daß  sich  jenseits  Kammer  1  und  Kam- 
mer  10  (Zählung  in  Fig.  1  angegeben)  jeweils  ein 
Bereich  befindet,  der  eine  verkleinerte  Auswerte- 
ebene  (13)  besitzt,  die  nur  auf  der  den  Auswerte- 
kammern  zugewandten  Seite  eine  Rinne  besitzt. 
Überraschenderweise  hat  sich  gezeigt,  daß  die  An- 
bringung  dieser  verkleinerten  Auswertebenen  (13), 
in  denen  keine  Messung  erfolgt,  zu  einer  Verbesse- 
rung  der  vollständigen  Auswertekammern  führt. 
Durch  die  verkleinerten  Auswerteebenen,  die  von 
der  Deckfolie  mitüberspannt  werden,  kann  gewähr- 
leistet  werden,  daß  die  Dickenschwankungen  von 
Kapillarspalten  der  benachbarten  Kammern  (im 
dargestellten  Fall  Kammern  1  und  10)  verringert 
werden.  Bevorzugt  weist  die  verkleinerte  Auswerte- 
ebene  eine  Breite  auf,  die  30  bis  70%  einer  Aus- 
werteebene  (3)  beträgt.  Vorteilhaft  ist  es  ebenfalls, 

wenn  die  verkleinerte  Auswerteebene  nur  auf  der 
den  vollständigen  Auswerteebenen  zugewandten 
Seite  eine  Rinne  (11)  aufweist. 

5  Bezugszeichenliste 

(1)  Objekttrager 
(2)  Probenaufgabeflache 
(3)  Auswerteebene 
(4)  Abstandshalter 
(5)  Umrandung 
(6)  Reservoir 
(7)  Deckfolie 
(8)  Zahnstange 
(9)  Halter 
(10)  Ankopplungsflache 
(11)  Rinne 
(12)  Bohrung 
(13)  verkleinerte  Auswerteebene 

20 
Patentansprüche 

1.  Objektträger  (1)  zur  mikroskopischen  Auswer- 
tung  flüssiger  Proben,  beinhaltend 

25  -  eine  Grundplatte  mit  mindestens  einer 
Auswertekammer  und  mindestens  zwei 
Abstandshaltern  (4), 
wobei  die  mindestens  eine  Auswertekam- 
mer  eine  Auswerteebene  (3)  besitzt  und 

30  sich  an  eine  Kante  dieser  Ebene  eine 
Probenaufgabefläche  (2)  anschließt,  die 
gegenüber  der  Auswerteebene  (3)  ge- 
neigt  ist  und 
die  mindestens  zwei  Abstandshalter  (4) 

35  an  gegenüberliegenden  Kanten  der 
durch  Auswerteebene  (3)  und  Probenauf- 
gabefläche  (2)  gebildeten  Fläche  ange- 
ordnet  sind, 

-  und  eine  Deckfolie  (7),  die  mit  den  Ab- 
40  Standshaltern  (4)  fest  verbunden  ist,  so 

daß  die  Deckfolie  (7)  parallel  zu  der  Aus- 
werteebene  (3)  der  mindestens  einen 
Auswertekammer  angeordnet  ist  und  zwi- 
schen  Deckfolie  (7)  und  Auswerteebene 

45  (4)  ein  Kapillarspalt  ausgebildet  wird. 

2.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  die 
Kanten  der  Abstandshalter  (4),  die  mit  der 
Deckfolie  (7)  verbunden  sind,  spitz  zulaufen. 

50 
3.  Objektträger  gemäß  einem  der  Ansprüche  1 

oder  2,  bei  dem  die  der  Deckfolie  (7)  abge- 
wandte  Kante  der  Abstandshalter  (4)  Ankopp- 
lungsflächen  (10)  besitzt,  die  von  der  Untersei- 

55  te  der  Grundplatte  zugänglich  sind  und  durch 
die  eine  Ankopplung  von  Ultraschall  an  die 
Abstandshalter  (4)  erfolgen  kann. 

5 
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4.  Objektträger  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  - 
3,  bei  dem  Grundplatte  und  Deckfolie  (7)  durch 
Ultraschall-Verschweißung  verbunden  sind. 

5.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1  ,  bei  dem  sich 
in  der  Grundplatte  außerhalb  der  mindestens 
einen  Auswertekammer  Bohrungen  (12)  befin- 
den,  so  daß  die  Deckfolie  (7)  während  des 
Vorgangs  der  Verbindung  von  Grundkörper 
und  Deckfolie  (7)  durch  Einführen  von  Werk- 
zeugen  in  diese  Bohrungen  (12)  auf  die  Grund- 
platte  gehaltert  werden  kann. 

6.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1  ,  bei  dem  sich 
zwischen  der  Auswerteebene  (3)  und  den  min- 
destens  zwei  Abstandshaltern  (4)  jeweils  eine 
V-förmige  Rinne  (11)  befindet. 

7.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  die 
Probenaufgabefläche  (2)  gebogen  ist  und  sich 
die  Verbindungslinie  von  Auswerteebene  (3) 
und  Probenaufgabefläche  (2)  unterhalb  der 
Deckfolie  (7)  befindet. 

Messung  verwendet  wird. 

16.  Objektträger  gemäß  Anspruch  15,  bei  dem  die 
Breite  der  verkleinerten  Auswerteebene  (13)  30 

5  bis  70%  einer  Auswerteebene  (3)  beträgt. 

17.  Objektträger  gemäß  Anspruch  15  oder  16,  bei 
dem  die  verkleinerte  Auswerteebene  (13)  nur 
auf  einer  Seite  eine  Rinne  (11)  besitzt. 

10 
18.  Verfahren  zur  Fertigung  eines  Objektträgers 

aus 
-  einem  Grundkörper  mit  mindestens  einer 

Auswertekammer  und  mindestens  zwei 
15  Abstandshaltern  (4)  und 

-  einer  Deckfolie  (7), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Deckfolie  auf 
die  mindestens  zwei  Abstandshalter  aufge- 
drückt  wird  und  Grundkörper  und  Deckfolie 

20  durch  Ultraschall  miteinander  verschweißt  wer- 
den. 

19.  Verwendung  eines  Objektträgers  gemäß  An- 
spruch  1  zur  mikroskopischen  Untersuchung 

25  einer  flüssigen  Probe. 8.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  der  25 
Kapillarspalt  an  dem  der  Probenaufgabefläche 
(2)  abgewandten  Ende  des  Kapillarspaltes  of- 
fen  ist. 

9.  Objektträger  gemäß  Anspruch  8,  bei  dem  sich  30 
an  die  genannte  Öffnung  des  Kapillarspaltes 
ein  Reservoir  (6)  anschließt. 

10.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  der 
Kapillarspalt  eine  Dicke  von  30  bis  120  um,  35 
bevorzugt  von  60  bis  90  um,  besitzt. 

11.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  die 
Deckfolie  (7)  eine  Dicke  von  weniger  als  0,2 
mm  besitzt.  40 

12.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  der 
Kapillarspalt  länger  als  1  cm  ist. 

13.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  der  eine  45 
Zahnstange  (8)  zur  Bewegung  des  Objektträ- 
gers  innerhalb  eines  Gerätes  besitzt. 

14.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  bei  dem  die 
dem  Kapillarspalt  zugewandte  Seite  der  Deck-  50 
folie  (7)  mit  einem  Farbstoff  versehen  ist,  der 
sich  in  flüssigen  Proben  zumindest  teilweise 
löst. 

15.  Objektträger  gemäß  Anspruch  1,  der  neben  55 
den  zwei  Abstandshaltern  (4)  der  mindestens 
einen  Auswertekammer  eine  verkleinerte  Aus- 
werteebene  (13)  besitzt,  die  jedoch  nicht  zur 

6 
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